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Nicht jeder darf, wie er will
Berikon: Gestaltungsplan «Dorfgarten Riedacher» liegt öffentlich auf

Seit bald einem Jahrzehnt 
versuchen Gemeinde und Private 
zusammen festzulegen, wie der 
rund 2,7 Hektaren grosse 
Riedacher überbaut werden soll. 
Nun liegt das grosse Werk auf.

Erika Obrist

«Die Gemeinde strebt, wo sinnvoll 
und möglich, eine bauliche Verdich-
tung an, die der vorhandenen Sied-
lungsstruktur und den Entwicklungs-
zielen Rechnung trägt. Den Grünräu-
men wird besondere Beachtung 
geschenkt.» So steht es im Leitbild 
der Gemeinde Berikon. 

Sinnvoll und möglich ist das ver-
dichtete Bauen im Riedacher. Das 
rund 2,7 Hektaren grosse Areal zwi-
schen Berikerhus und dem Quartier 
Chörenmatt gehört zu rund drei Vier-
teln der Einwohner- und Ortsbürger-
gemeinde, das restliche Viertel ge-
hört privaten Eigentümern. Das Areal 
liegt in der dreigeschossigen Wohn-
zone und ist mit einer Sondernut-
zungsplanungsp�icht belegt.

Keine Einigung  
im ersten Anlauf

Bereits im Frühjahr 2012 hat die Ge-
meindeversammlung einen Kredit 
bewilligt, damit der Gemeinderat zu-
sammen mit den privaten Eigentü-
mern die Grund- und Leitsätze zur 
Erschliessung, Bebauung und Frei-
raumgestaltung hätte erarbeiten und 
rechtsverbindlich festsetzen können. 
Allein, es wurde keine Einigung er-
zielt. Zu unterschiedlich waren die 
Auffassungen der Beteiligten.

Im November 2016 dann der zweite 
Anlauf. Die Gemeindeversammlung 
genehmigte 380 000 Franken für die 
Arealentwicklung nach öffentlich- 
rechtlichem Verfahren mit Gestal-
tungsplan und Landumlegung. Auch 
in diesem Verfahren war es nicht ein-
fach, zu tragfähigen Lösungen zu 
kommen. Zwar bringt ein Gestal-
tungsplan allen Grundbesitzern Vor-
teile, da sie eine höhere Ausnützung 
erhalten. Im vorliegenden Gebiet 
wäre es sogar ohne Gestaltungsplan 
nicht allen Privaten möglich, wegen 
der Form ihrer Parzelle überhaupt 
ein Gebäude aufzustellen. Der Gestal-

tungsplan bringt aber auch Nachtei-
le: Nicht jeder darf so bauen, wie er 
will. Denn zum Gestaltungsplan ge-
hören Sondernutzungsvorschriften, 
an die sich alle halten müssen.

Durchgehender Fuss- und  
Veloweg sowie viel Grün

Entstehen soll im Riedacher Wohn-
raum für alle Generationen. Dafür 
wurde ein Richtprojekt mit 16 Punkt-

bauten und 242 Wohnungen ausge-
schaffen. Wert gelegt wird auf eine 
gute Gestaltung und auf eine Vernet-
zung der Grün�ächen sowie auf 
einen guten Übergang zwischen Sied-
lungs- und Kulturland. Angelegt wer-
den Plätze und Freizeitanlagen mit 
grosser Aufenthaltsqualität. Auch 
wird eine sichere Fuss- und Veloweg-
verbindung durchs Quartier vom Be-
rikerhus her bis zur Chörenmatt an-
gelegt. 

Pro Baufeld darf ein drei- oder 
viergeschossiges Gebäude errichtet 
werden. Nicht störendes Gewerbe 
und Dienstleistungen sind erlaubt. In 
den Gebäuden der Einwohner- und 
Ortsbürgergemeinde sind auch öf-
fentliche Nutzungen vorgesehen: ein 
Gemeinschaftsraum und ein Kinder-
garten beispielsweise. 

Die Erschliessung erfolgt ab der 
Bahnhofstrasse, eine zweite Zufahrt 
ist ab der Musperfeldstrasse denkbar 

und im Gestaltungsplan sicherheits-
halber eingezeichnet. Parkiert wird 
in Tiefgaragen, oberirdisch sind nur 
wenig Besucherparkplätze erlaubt. 
Notausgänge und Entlüftungsschäch-
te aus den Tiefgaragen sind überall 
möglich.

Vorgeschrieben ist zudem ein ho-
her Anteil an erneuerbarer Energie; 
Photovoltaik und Erdsonden sind an-
zustreben. Ohne den Nachweis einer 
ef�zienteren Lösung werden die Bau-
ten an die Holzschnitzelheizung 
(Wärmeverbund) der Primarschule 
angeschlossen.

Fachgremium einsetzen
Auf die Freiraumgestaltung wird 
speziell Wert gelegt. Es soll eine öko-
logisch wertvolle, naturnahe Umge-
bung geschaffen werden. So wird ein 
öffentlicher Dorfgarten angelegt mit 
Parkwegen, Blumenwiese sowie Er-
lebnis- und Ruheplätzen samt He-
ckenzimmern. Die Plätze sollen so 
ausgestaltet sein, dass sie allen Al-
tersgruppen zugutekommen.

Mit der Eingabe des ersten Bauge-
suchs müssen Einwohner- und Orts-
bürgergemeinde ein Erschliessungs-
konzept erarbeiten sowie ein Mobili-
tätskonzept für das ganze Areal. 
Weiter ist in den Sondernutzungsvor-
schriften festgehalten, dass die Ge-
meinde ein Fachgremium einsetzen 
muss für die Beurteilung der Umge-
bungsgestaltung. 

Und ganz wichtig: Festgehalten ist 
im Gestaltungsplan auch die Zufahrt 
für landwirtschaftliche Fahrzeuge 
vom Chörenmattweg her ins Kultur-
land. Diese ist so ausgelegt, dass auch 
ein Mähdrescher durchkommt.

Landumlegung  
kommt noch

Genauso anforderungsreich wie das 
Ausschaffen der Sondernutzungsvor-
schriften wird die Landumlegung. 
Damit überhaupt alle Grundeigentü-
mer etwas Schönes bauen können, 
wird das Land in einen Topf geworfen 
und nach Abzug der Erschliessungs- 
und Frei�ächen neu verteilt. Das 
dürfte nicht einfach werden.

Der Gestaltungsplan «Dorfgarten 
Riedacher» liegt bis 13. April im Gemein-
dehaus auf und kann eingesehen werden.

+m )estaltungsplan sind die Baufelder ausgeschieden, die Freiflächen, die <ufahrten 
zu den Tiefgaragen sowie das öffentliche Wegnetz.
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Kundeneinlagen sind gestiegen
Gutes Jahr 2020 für die Raiffeisenbank Mutschellen-Reppischtal

Ein aussergewöhnliches und 
erfolgreiches Jahr hat die 
Raiffeisenbank hinter sich.   
Der Jahresgewinn beträgt  
0,45 Millionen Franken.

Letzten April hat die Raiffeisenbank 
Mutschellen-Reppischtal das neue 
Bankgebäude in Birmensdorf bezo-
gen. Damit bekennt sie sich zu den 
Zürcher Gemeinden im Geschäfts-
kreis. Trotz der Pandemie war es ein 
erfolgreiches Jahr für die Bank. Sie 
konnte im Geschäftsjahr 2020 ihre 
starke Position im Kundengeschäft 
weiter ausbauen. Das hohe Vertrauen 
der Kundinnen und Kunden wider-
spiegelt sich im starken Zu�uss der 
Kundeneinlagen von 6,7  Prozent auf 
552,4 Millionen Franken.

Positive Ertragsentwicklung
Im Hypothekargeschäft konnte das 
Volumen um 3,1  Prozent auf 
466,9  Millionen Franken gesteigert 
werden. Bei den übrigen Krediten 
konnte ein Anstieg auf 3,5 Millionen 
Franken verzeichnet werden. Davon 
entfallen rund 3  Millionen Franken 
auf die ausbezahlten Covid-19-Kredi-
te an lokale Unternehmen im Rah-
men des Garantieprogramms des 
Bundes. 

Bis zum Jahresende entwickelte 
sich kein erhöhter Wertberichti-
gungsbedarf. Die vorsichtige Kredit-
politik und die Nähe zu den Kundin-
nen und Kunden zahlten sich aus.

Die Ertragsseite hat sich im ver-
gangenen Geschäftsjahr positiv ent-
wickelt. Der Geschäftsertrag ist dank 
dem hohen Geschäftsvolumen um 
2,1 Prozent auf 6,92 Millionen Fran-
ken gestiegen. Insbesondere der Er-
folg aus dem Kommissions- und 
Dienstleistungsgeschäft konnte ge-
steigert werden. Er hat um 2,4  Pro-
zent auf 1,21  Millionen Franken zu-
genommen. Der Bruttoerfolg aus dem 
Zinsengeschäft ist mit einer Zunah-
me von 0,12 Millionen Franken (Vor-

jahr: 5,08  Millionen Franken) leicht 
angestiegen. Im Gegensatz dazu �el 
der Handelserfolg aufgrund rückläu-
�ger Noten- und Devisentransaktio-
nen mit 0,30 Millionen Franken leicht 
geringer aus als im Vorjahr.

Kosten im Griff
Der Geschäftsaufwand ist um 
0,31  Millionen auf 5,71  Millionen 
Franken gewachsen. Während der 
Personalaufwand leicht angestiegen 

ist (plus 8,2  Prozent), konnte der 
Sachaufwand um 1,4 Prozent gesenkt 
werden. Aufgrund der planmässigen 
Abschreibung auf dem neuen Bank-
gebäude und dem Kernbankensystem 
erhöhten sich die Abschreibungen 
auf Sachanlagen um 75,2 Prozent auf 
0,44  Millionen Franken. Trotzdem 
konnte ein Geschäftserfolg von 
0,77 Millionen Franken gebucht wer-
den (Vorjahr: 1,11 Millionen).

Die Raiffeisenbank Mutschel-
len-Reppischtal weist für das Ge-
schäftsjahr 2020 einen Jahresgewinn 
von 0,45 Millionen Franken aus, was 
einer Abnahme von 80 000  Franken 
gegenüber dem Vorjahr entspricht. 
Mit dem erwirtschafteten Gewinn 
wird das Eigenkapital weiter ge-
stärkt.

Schriftliche Abstimmung 
statt Versammlung

Die Jahresversammlung der Genos-
senschafterinnen und Genossen-
schafter mit Nachtessen und Unter-
haltung im Berikerhus kann wegen 
Corona nicht im üblichen Rahmen 
durchgeführt werden. Deshalb holt 
der Verwaltungsrat die Haltung zu 
den Traktanden auf schriftlichem 
Weg ein. Abgestimmt wird über die 
Jahresrechnung, die Verzinsung der 
Anteilscheine und über die Entlas-
tung der Organe. Gewählt werden 
muss die Revisionsstelle für die Ge-
schäftsjahre 2021 bis 2023; der Ver-
waltungsrat schlägt Ernst & Young 
(EY) vor. --zg

Letzten April wurde das neue Bankgebäude in Birmensdorf bezogen. Bild: Archiv

Berikon

Wartung  
Kugelfang

Künstliche Kugelfänge sorgen dafür, 
dass keine Schadstoffe in die Umwelt 
gelangen können. Dazu ist eine regel-
mässige Wartung nötig. Die aufgefan-
genen Geschosse müssen verwertet 
werden, Auffangmaterial und Ver-
schleissteile müssen ersetzt werden. 
Die Wartung der Schiessanlage �ndet 
voraussichtlich Anfang Sommer statt.

Mehr Kehricht entsorgt
Aus Berikon wurden letztes Jahr to-
tal 731 Tonnen (Vorjahr: 723) Haus-
haltkehricht in der Kehrichtverbren-
nungsanlage Turgi entsorgt. Dies 
 entspricht 153,78 Kilogramm pro 
Einwohner (Vorjahr: 152,08). 

Gewässerunterhalt
Der Gewässerunterhalt dient der Er-
haltung der Hochwassersicherheit 
und der Förderung der Artenvielfalt. 
Für den Unterhalt der Gewässer ist 
der Kanton zuständig. Die Beseiti-
gung von Abfall ist hingegen Aufgabe 
der Gemeinde. Die P�ege der Uferve-
getation (Sträucher schneiden, mä-
hen) obliegt dem jeweiligen Grund-
stückseigentümer. Umfangreichere 
Eingriffe wie das Fällen von Bäumen 
oder das Entfernen von Hecken dür-
fen nur mit Zustimmung des zustän-
digen Gewässerbeauftragten erfol-
gen. Gehölzstreifen entlang der Ge-
wässer bieten Lebensraum für Tiere, 
verringern die Ufererosion und schüt-
zen das Gewässer vor zu starker Er-
wärmung.


